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 Niederschrift 
 

 über die 27. öffentliche Sitzung des  
 

Gemeinderates 

 
in Wasserburg (Bodensee) 

  
am Dienstag, 10. Mai 2022 

im Sitzungssaal des Rathauses, Lindenplatz 1,  

88142 Wasserburg (Bodensee)  
 

 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # 

 

Anwesend: 

Erster Bürgermeister Harald Voigt     Beginn: 19:30 Uhr  

        Ende:   20:35 Uhr 

         

     

Mitglieder des Gemeinderates:  entschuldigt: 

        

Herr Thomas Baumgartner    entschuldigt    

Herr Dr. Stephan Demmerer     

Herrn Christian Diepold         

Frau Elisabeth Eisenbach      

Frau Birgitta Enderle-Kling        

Herr Ulrich Epple        

Herrn Werner Göser          

Herr Stefan Hanser 

Herr Markus Heitinger 

Herr Stefan Hilger         

Herr Philipp Kritzler        

Herr Dr. Michael Lohrmann     

Herr Armin Mesmer        

Frau Beate Meßmer     

Frau Ursula Schelten     

Herr Stefan Schnell     

         

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # 

 

Schriftführerin:   Ilona Zirkler  

Verwaltung: Ute Rose 

Lindauer Zeitung:   Isabel de Placido  

Sonstige: - 

Kreisheimatpfleger: - 

Zuhörer:    4 Personen  

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

# # # # # # # # # # # # # # # # #  
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Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt die ordnungsgemäße Ladung 

sowie die Anwesenheit der Mitglieder des Gemeinderates  fest. 

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 

stimmberechtigt ist.  

Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig (Art. 47 GO). 

 

 

Öffentlicher Teil 

1._ 

1. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 26.04.2022  

 

2. Beratung und Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung der Satzung über die Her-

stellung von Stellplätzen, Abstellplätzen von Fahrrädern sowie die Bepflanzung der 

unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken vom 10.02.2022 der Gemeinde 

Wasserburg (Bodensee) 

 

3. Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung eines landwirtschaftlichen Unterstan-

des   von   Herrn  Peter Hornstein,  Sonnenbichlstr. 5,  88149  Nonnenhorn,  

      Flst. 2190/2, Gemarkung Hege 

 

4. Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung eines Heizhauses von Herrn Thomas 

Baumgartner, Höhenstr. 101, 88142 Wasserburg (Bodensee), Flst. 2386, Gemar-

kung Wasserburg 

 

5. Beratung und Beschlussfassung zur Sportplatzsanierung TSV Hege, Hengnau 106, 

88142 Wasserburg (Bodensee), Flst. 2324, Gemarkung Hege 

 

6. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Rechtsverordnung über den La-

denschluss in der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) 

 

7. Bestellung von Herrn Mario Schmidt zum Standesbeamten für den Standesamtsbe-

zirk Wasserburg (Bodensee) 

  

8. Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen 
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Bürgerfragestunde: 

 

• Herr Eugen Baumann erinnert an den von ihm bereits an die Verwaltung gerich-

teten Prüfauftrag hinsichtlich des Zustandes der Bepflasterung am Lindenplatz.  

Erster Bürgermeister Harald Voigt wird die Thematik an das Bauamt weiterleiten. 

 

• Des Weiteren spricht Herr Eugen Baumann die Thematik „SeeKrone“ an. 

Erster Bürgermeister Harald Voigt verweist auf den Sachvortrag incl. der Bericht-

erstattung der überörtlichen und örtlichen Rechnungsprüfung zur Aufarbeitung 

zum Fall „SeeKrone“ aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates 

am 26.04.2022. 

 

• Zudem möchte Herr Eugen Baumann wissen, wann die Verwaltung der Gemeinde 

Wasserburg (Bodensee) eine Bürgerversammlung anberaumt.  

Erster Bürgermeister Harald Voigt benennt den geplanten Termin: 20.06.2022. 

 

• Herr Florian Strößenreuther spricht in seiner Funktion als Mitglied des Ener-

gieteams vor. Er macht deutlich, dass das Energieteam die Haltung der Ge-

meinde nicht trägt, dass die Wassertemperatur im Aquamarin mittels einer Kom-

bination aus Solarenergie und Hackschnitzel auf 28 °C gehalten wird. Das Ziel 

des Energieteams ist es, diese auf 24 °C zu senken. 

 

Erster Bürgermeister Harald Voigt kündigt die Beratung zur Thematik für die Sit-

zung des Grundstücks-, Bau- und Umweltausschusses am 21.06.2022 an. Hier 

soll nochmals die Energetik geprüft und ein Kompromiss zwischen Gemeindever-

waltung und Energieteam erarbeitet werden.  

Darüber hinaus kündigt Erster Bürgermeister Harald Voigt an, dass das Klimaleit-

bild der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) nach entsprechender Beschlusslage 

in der Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2022 verabschiedet werden soll.  

 

 

• Herr Johannes Enders, ebenfalls Mitglied des Energieteams Wasserburg (Boden-

see), verweist auf den jüngsten Bürgerworkshop (27.04.2022) des Energie- und 

Umweltteams der Gemeinde Wasserburg (Mitglied im Europäischen Verband der 

Energieeffizienzgemeinden). 

Auch in diesem Rahmen  wurde unter dem Aspekt des Energie- und Ressourcen-

verbrauchs u. a.  eine Heizenergie von 75 % sowie eine Solarenergie von 2 % 

für das Aquamarin analysiert. Vor diesem Hintergrund möchte Herr Enders wis-

sen, welche weiteren Maßnahme die Gemeindeverwaltung – über die schon er-

wähnte Temperaturanpassung im Aquamarin hinaus – zum Erreichen der Klima-

ziele ergreifen könnte.  

 

Erster Bürgermeister Harald Voigt verweist auf die persönliche Verantwortung 

jedes einzelnen Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin zur Einhaltung des klima-

politischen Zieles auf lokaler Ebene.  

 

 

• Herr Roland Gamisch knüpft an das Thema Klimaneutralisierung an. Seiner Mei-

nung nach soll die Solarenergie unterstützt und ausgebaut werden.  

 

Zur vorgenannten Thematik hinsichtlich der Bepflasterung auf dem Lindenplatz 

in Wasserburg (Bodensee) regt Herr Roland Gamisch an, den Belag durch einen 

Asphaltstreifen zu modifizieren. 

Er ist der Meinung, dass durch eine solche Maßnahme die Lärmbelästigung, die 

vom fließenden Verkehr ausgeht, somit eingegrenzt werden kann. 
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1. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

26.04.2022 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) beschließt die Genehmi-

gung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung des Gemeinderats am 

26.04.2022 ohne Einwendungen in der vorgelegten Fassung.  

 

Abstimmungsergebnis:      16 : 0 

Ja   Nein 

 

 

2. Beratung und Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung der Satzung 

über die Herstellung von Stellplätzen, Abstellplätzen von Fahrrädern sowie 

die Bepflanzung der unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken vom 

10.02.2022 der Gemeinde Wasserburg (Bodensee)  

 

Der Gemeinderat diskutiert erneut über den Beschlussvorschlag der Verwaltung.  

Der Beschlussvorschlag wird ergänzt.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) beschließt, das gemeindli-

che Einvernehmen bezüglich vorgenannter Änderung in der 1. Änderungssatzung 

der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen, Abstellplätzen von Fahrrädern 

sowie die Bepflanzung der unbebauten Flächen von bebauten Grundstücken zu er-

teilen:  

„Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Herstellung von Stellplätzen, Ab-

stellplätzen von Fahrrädern sowie die Bepflanzung der unbebauten Flächen von be-

bauten Grundstücken 

vom 10.05.2022 

§ 1 

§ 4 4. der Satzung über die Herstellung von Stellplätzen, Abstellplätzen von 

Fahrrädern sowie die Bepflanzung der unbebauten Flächen von bebauten 

Grundstücken wird wie folgt neu gefasst: 

     § 4 

Gestaltung und Beschaffenheit von Stellplätzen 

“4. Zwischen Garagen sowie Carports und öffentlichen Verkehrsflächen ist ein 

offener Stauraum in der erforderlichen Länge, bei Stellplätzen für Personen-

kraftwagen mit einem Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten. Dies gilt 

auch bei Antrieben von Garagentoren. Bei Carports ist incl. der seitlichen Ver-

bauung ein Abstand von einem Meter und des Daches von 50 cm zur öffentli-

chen Verkehrsfläche einzuhalten.“ 
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§ 2 

                                            Inkrafttreten 

       Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

      Wasserburg (Bodensee), 10.05.2022 

Voigt 

Erster Bürgermeister“ 

 

Abstimmungsergebnis:      16 : 0 

                                                                                           Ja   Nein 

 

3. Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung eines landwirtschaftli-

chen   Unterstandes    von   Herrn   Peter  Hornstein,   Sonnenbichlstr.  5, 

88149 Nonnenhorn, Flst. 2190/2, Gemarkung Hege 

 

     Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) beschließt, das gemeindli-

che Einvernehmen zur Errichtung einer Scheune von Herrn Peter Hornstein, 

Sonnenbichlstr. 5, 88149 Nonnenhorn, Flst. 2190/2, Gemarkung Hege, zu erteilen. 

 

Abstimmungsergebnis:      8 :  8 

                                                                                           Ja   Nein 

 

     Das Einvernehmen wird bei Stimmgleichheit nicht erteilt (Art. 51 Abs. 1 GO).  

  

4. Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung eines Heizhauses von 

Herrn Thomas Baumgartner, Höhenstraße 101, 88142  Wasserburg  (Bo-

densee), Flst. 2386, Gemarkung Wasserburg 

 

Beschluss 1):  

  

     Persönliche Beteiligung: 

 

     Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) stellt fest, dass für nach      

     folgenden Antrag die persönliche Beteiligung nach Art. 49 GO von Gemeinderats- 

     mitglied Beate Meßmer vorliegt. 

 

     Abstimmungsergebnis:      15 :  0 

         Ja    Nein 

        (ohne GRin Meßmer) 

 

Herr Florian Strößenreuther bittet um Wortmeldung. 

Nach Abstimmung durch den Gemeinderat erteilt Erster Bürgermeister Harald Voigt  

Herrn Strößenreuther das Wort. Herr Strößenreuther regt an, das Gebiet der Fug-

gersiedlung mit einem Ortswärmenetz zu überplanen.  

 

Beschluss 2): 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) beschließt, das gemeindli-

che Einvernehmen zur Errichtung eines Heizhauses zur klimabewussten Beheizung 

der Gewächshäuser von Herrn Thomas Baumgartner, Höhenstr. 101, 88142 Was-

serburg (Bodensee), Flst. 2385 Gemarkung Wasserburg, zu erteilen. 

 

Abstimmungsergebnis:       15 :  0 

                                                                                            Ja   Nein 

        (o. GRin Beate Meßmer) 



Gemeinderat Wasserburg (B)                            10.05.2022                 öffentlich                Seite 241 
####################################################################################################################### 

5. Beratung und Beschlussfassung zur Sportplatzsanierung TSV Hege, 

Hengnau 106, 88142 Wasserburg (Bodensee), Flst. 2324, Gemarkung Hege  

  

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) beschließt, das gemeindli-

che Einvernehmen zur Sportplatzsanierung des TSV Hege Hengnau 106, Flst. 2324, 

88142 Wasserburg (Bodensee), Gemarkung Hege, im Kostenrahmen von 

120.000,00 € brutto, zu erteilen. 

  

Abstimmungsergebnis:      16  : 0 

                                                                                           Ja     Nein 

 

6. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Rechtsverordnung über 

den Ladenschluss in der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) 

   

       Beschluss: 

 

     Der Gemeinderat der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) erlässt folgende 

 

    „Rechtsverordnung der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) über den Ladenschluss in 

    Kur-, Erholungs- und Ausflugsorten vom 10. Mai 2022 

 
    Die Gemeinde Wasserburg (Bodensee) erlässt aufgrund von § 10 Abs. 1 Satz 1 des  

    Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der Neufassung der Bekanntmachung    

    vom 2. Juni 2003 (BGBl. I. S. 744), zuletzt geändert  am 31. August 2015 (BGBl. I.    

    S. 1474) in Verbindung mit § 2 der Ladenschlussverordnung (LSchlV) vom 21. Mai  

    2003 (GVBl. S. 340, zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. September 2011  

    (GVBl. S. 442) 

 

    Rechtsverordnung: 

§ 1 

 

    In der Gemeinde Wasserburg (Bodensee) dürfen Badegegenstände, Devotionalien,      

    frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4     

   Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen    

   sowie Waren, die für Wasserburg (Bodensee) kennzeichnend sind (z. B. Backwaren),   

   abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Laden- 

   schluss 

 

   im Jahr 2022: vom 3. April bis 6. November 

   im Jahr 2023: vom 2. April bis 5. November 

   im Jahr 2024: vom 7. April bis 3. November 

 

   an allen Sonn- und Feiertagen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr feilgeboten werden. Ein       

   Verkauf anderer Artikel als die o. g. ist nicht zulässig. 

 

§ 2 

 

   Die Offenhaltung ist auf diejenigen Verkaufsstellen beschränkt, in denen eine oder     

   mehrere der genannten Waren im Verhältnis zum Gesamtumsatz in erheblichem Um  

   fang geführt werden. 

 

§ 3 

 

   Inhaber von Verkaufsstellen können bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwiderhand- 

   lungen gegen diese Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 a und b, Abs. 2  

   LadSchlG mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR  belegt werden. 
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§ 4 

 

Die Vorschriften des § 17 LadSchlG, die Bestimmungen der Arbeitszeitordnung, des 

Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeits-

schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten und werden durch den 

Erlass dieser Rechtsverordnung nicht berührt. 

 

§ 5 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  

 

 

Wasserburg (Bodensee), 10. Mai 2022 

 

Gemeinde Wasserburg (Bodensee) 

 

 

 

Voigt 

Erster Bürgermeister“ 

 

Abstimmungsergebnis:      15   : 1 

                                                                                           Ja   : Nein 

 

 

7. Bestellung von Herrn Mario Schmidt zum Standesbeamten für den Standes-

amtsbezirk Wasserburg (Bodensee) 
 

 

Beschluss: 

 

Herr Mario Schmidt wird ab 16.05.2022 zum Standesbeamten für den Standesamtsbe-

zirk Wasserburg (Bodensee) bestellt. Die Bestellung wird bis zum 15.11.2022 auf die 

Beurkundung von Personenstandsfällen mit ausschließlicher Anwendung deutschen 

Rechts beschränkt. Danach gilt die Bestellung ohne weitere Einschränkungen. 

 

Abstimmungsergebnis:      16   : 0 

                                                                                           Ja   : Nein 

 

 

TOP 8 - Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen  

 

Bekanntgaben: 

 

Malhaus Halbinsel Wasserburg (Bodensee) 

Für dringlich notwendige Sanierungsmaßnahmen im Malhaus wurden durch Ersten Bür-

germeister Harald Voigt im nichtöffentlichen Teil der  Sitzung des Gemeinderates am 

26.04.2022 im Rahmen des Eilgeschäftes gem. Art. 37 Abs. 3 GO Haushaltsmittel i. H. 

v. 15.000,00 € genehmigt. 
 

Mitteilung über die Erteilung einer Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB zum Bauantrag 

von Frau Kristina und Herrn Paul Sporrädle, Rebhalde 25, 88142 Wasserburg (Boden-

see) 

Am 15.03.2022 wurde im Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss der oben genannte 

Bauantrag behandelt. Der Ausschuss kam zu dem Beschluss, das gemeindliche Einver-

nehmen nicht zu erteilen. 

 

Mit Schreiben vom 20.04.2022 des Landratsamtes Lindau (Bodensee) wurde die Ge-

meinde Wasserburg (Bodensee) aufgefordert, eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB 
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zu erteilen, ansonsten wird das gemeindliche Einvernehmen durch das Landratsamt 

Lindau (Bodensee) ersetzt. Mit Schreiben vom 10.05.2022 wird die  Befreiung erteilt. 

 

Sonstiges: 

 

• Erster Bürgermeister Harald Voigt stellt den Mitgliedern des Gemeinderates den 

neuen Ortsführer „Entdeckungen – Wasserburg auf ausgewählten Rundwegen er-

kunden“ kurz vor, der vor Sitzungsbeginn an diese verteilt wurde.  

Erster Bürgermeister Harald Voigt würdigt die hervorragende Arbeit des Teams der 

Tourist-Information unter Federführung der Leiterin, Frau Kasper.  

 

 

Termine: 

 

16.05.2022 bis einschließlich 17.06.2022: 

 

Auslegung des Entwurfs zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes in der Fassung 

vom 18.03.2022  

 

Die Bekanntmachung wurde am 05.05.2022 in den öffentlichen Aushangkästen ausge-

hangen. Des Weiteren wurde sie auf der gemeindlichen Homepage bekanntgegeben.  

Anfragen: 

 

Gemeinderatsmitglied Ulrich Epple greift die vorgenannte Thematik zur Wassertempe-

ratur von 28 °C im Aquamarin auf. 

Erster Bürgermeister Harald Voigt verweist auf die ausführliche gemeinschaftliche Ab-

stimmung im Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss am 21.06.2022. 

 

Nach Beratung und Beschlussfassung über die vorstehenden Tagesordnungspunkte 

schließt der Vorsitzende den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:35 Uhr. 

 

 

 

Harald Voigt        Ilona Zirkler  

Erster Bürgermeister     Schriftführerin 


